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Das regelt die EU 

EG-Verordnung 

Die Pensionsversicherung fällt unter Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme 

der sozialen Sicherheit. Die Verordnung legt fest, dass im Beschäftigungsland Versi-

cherungspflicht besteht. 

Alterspension 

Beiträge für die Altersvorsorge müssen auf das im jeweiligen Land erzielte Einkom-

men gezahlt werden. Sie erhalten aus allen Ländern eine Pension oder Rente, in 

denen Sie länger als ein Jahr gearbeitet haben. Bei der Berechnung spielen die Höhe 

der Beiträge und die Versicherungszeiten eine Rolle. Für jede Teilrente gelten die 

Anspruchsvoraussetzungen des Landes, dessen Versicherungsträger die Rente oder 

Pension gewährt. Hier bestehen große Unterschiede in Europa. 

Waren Sie in einem Land weniger als ein Jahr versichert, wird diese Zeit in der Regel 

im Wohnsitzland oder in einem anderen Land, in dem Sie länger versichert waren, 

bei der Rente bzw. Pension mitberücksichtigt. 

Invalidität, Berufsunfähigkeit und Tod 

Renten bei Invalidität oder Berufsunfähigkeit sind national sehr unterschiedlich gere-

gelt. Um einen Anspruch auf diese Gelder zu haben, muss eine dauernde Beein-

trächtigung der Erwerbsfähigkeit gegeben sein. Auch Familienangehörige und Hin-

terbliebene von Grenzgängern und Grenzgängerinnen sind durch das europäische 

Recht geschützt. Wenn die im Ausland Beschäftigten vor dem regulären Rentenan-

tritt versterben, bleibt der Anspruch auf Leistungen für deren Hinterbliebene beste-

hen. Dazu muss eine Beschäftigung oder selbstständige Erwerbstätigkeit von min-

destens 2 Jahren in den vergangenen 5 Jahren vor Eintritt des Todes ausgeübt wor-

den sein.  

 

Weitere Informationen zur Verordnung (EG) Nr. 883/2004 finden Sie unter: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0883:20130108:DE:

HTML 
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So ist die Situation in Österreich 

Rechtliche Grundlage 

Die Begriffe „Rente“ und „Pension“ werden in Österreich unterschiedlich verwendet. 

Rente steht vor allem für Leistungen aus der Unfallversicherung. Die Rente bei Er-

werbsminderung wird in Österreich bei Arbeitern/Arbeiterinnen als Invaliditätspensi-

on, bei Angestellten als Berufsunfähigkeitspension und bei selbständig Erwerbstäti-

gen als Erwerbsunfähigkeitspension bezeichnet. Pension dagegen steht für Leistun-

gen der Alterspension und wird in Österreich von der Pensionsversicherung abge-

deckt (PV).  

Mit der Pensionsharmonisierung wurde ein einheitliches Pensionsgesetz - das All-

gemeine Pensionsgesetz (APG) – geschaffen, das die meisten Berufsgruppen außer 

Beamte/ Beamtinnen und bestimmte freie Berufe umfasst. Das APG regelt: 

 das Pensionskonto, 

 den Anspruch und das Ausmaß der Alterspension, 

 das Ausmaß der krankheitsbedingten Pensionen und 

 das Ausmaß der Hinterbliebenenleistungen und der Abfindung 

für Personen, die ab dem 1.1.1955 geboren sind.  

Für Personen, die vor dem 1.1.1995 geboren sind gelten weiterhin die alten Bestim-

mungen zur Ermittlung von Versicherungszeiten (ASVG, GSVG, FSVG, BSVG).  

Versicherungssystem und Versicherungsträger 

Bei der Pensionsversicherung handelt es sich im Wesentlichen um ein solidarisch 

finanziertes Alterssicherungssystem nach dem Umlageverfahren, d.h. die Pensionen 

werden durch die Beiträge der in derselben Periode arbeitenden Bevölkerung finan-

ziert.  

Träger der gesetzlichen Pensionsversicherung in Österreich sind die:  

 Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 

 Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) 

 Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) 

 Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) 

 Versicherungsanstalt des österreichischen Notariats 

Anspruch und Versicherungszeiten 

Anspruch auf eine Pension besteht bei Eintritt eines Versicherungsfalles (z.B. Er-

werbsunfähigkeit) oder der Erfüllung einer Mindestversicherungszeit und Alter. Versi-

cherungszeiten sind die Basis für das Entstehen eines Pensionsanspruches und für 

die Pensionshöhe.  
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Alle Pensionsversicherten besitzen ein sogenanntes Pensionskonto, auf dem die 

Beitragsgrundlagen für alle Versicherungszeiten erfasst werden. Mit dem Pensions-

konto werden die Pensionen für alle ab 1. Jänner 1955 geborenen Personen aus-

schließlich auf Basis eines einzigen Pensionskontosystems berechnet. 

Versicherungspflicht und Versicherungsschutz 

Die österreichische Pensionsversicherung ist eine Pflichtversicherung für alle Er-

werbstätigen einschließlich der Selbstständigen und Bauern. Ausgenommen sind hier 

Beamte und bestimmte freie Berufe. 

Sowohl unselbständig Erwerbstätige als auch solche mit freiem Dienstvertrag mit 

einem Einkommen bis zur Geringfügigkeitsgrenze (Stand 2016: monatlich  415,72 

Euro) unterliegen nicht der Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversi-

cherung. Allerdings besteht die Möglichkeit, eine freiwillige Selbstversicherung einzu-

gehen. 

Zusätzlich zur Pflichtversicherung besteht in Österreich die Möglichkeit der freiwilli-

gen betrieblichen Altersvorsorge über Pensionskassen. Mit der Abfertigung neu, wur-

de ein gesetzliches Instrument zur Absicherung der Beschäftigten eingeführt, das 

unter anderem zur Altersvorsorge genutzt werden kann. 

Personen, die in keiner gesetzlichen Pensionsversicherung pflichtversichert sind, 

können unter bestimmten Voraussetzungen eine freiwillige Versicherung abschlie-

ßen, z.B. bei der Pflege eines behinderten Kindes oder eines Angehörigen. Diesbe-

züglich sollten sie sich über Fragen der Aufrechterhaltung des Versicherungsschut-

zes bei der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt beraten lassen.  

Beitrag 

Der Beitragssatz für die Pensionsversicherung liegt für Arbeitnehmer / Arbeitnehme-

rinnen bei 10,25% des Bruttolohns und für Arbeitgeber bei 12,55%. Es wird nicht zwi-

schen Arbeitern/Arbeiterinnen und Angestellten unterschieden. Übersteigt das mo-

natliche Bruttoeinkommen die Höchstbeitragsgrundlage von 4.860 Euro (Stand 

2016), so wird der Teil, der über dieser Grenze liegt, nicht zur Beitragsberechnung 

herangezogen. Unter einem Einkommen von 415,72 Euro (Stand 2016) fallen keine 

Beiträge an. Die Beitragszahlungen werden automatisch vom Arbeitgeber an den 

zuständigen Versicherungsträger weitergeleitet bzw. vom Lohn einbehalten und über 

die Krankenkassen an die Pensionsversicherungsanstalt weitergeleitet. 

Leistungen im Überblick 

Folgende Möglichkeiten der Pension bestehen in Österreich: 

Eigenpensionen 

 Alterspension (bei Frauen ab 60 und bei Männern ab 65 Lebensjahren) 

 Schwerarbeitspension 
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 Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer (Hacklerregelung/ 

Korridorpension) 

 Vorzeitige Alterspension aufgrund von Krankheit  

o Berufsunfähigkeitspension (Angestellte) 

o Invaliditätspension (Arbeiter/Arbeiterinnen) bzw. 

o Erwerbsunfähigkeitspension (Gewerbetreibende und Bauern) 

Hinterbliebenenpensionen 

 Witwen-/Witwerpension (Ehepaare und eingetragene Partnerschaften) 

 Waisenpension 

Außerdem werden Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation 

übernommen.  

Alterspension 

Das Pensionsantrittsalter liegt bei Männern bei der Vollendung des 65. Lebensjahres 

und bei Frauen bei der Vollendung des 60. Lebensjahres.  

Folgende Anspruchsvoraussetzungen müssen Personen, die vor dem 1.1.1955 

geboren wurden, erfüllen: 

 mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung (dazu zählen pro 

Kind auch bis zu 24 Monate des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld) oder ei-

ner freiwilligen Versicherung zum Stichtag oder 

 mindestens 300 Versicherungsmonate (Ersatzmonate vor dem 1.1.1956 aus-

genommen) zum Stichtag oder 

 mindestens 180 Versicherungsmonate in den letzten 360 Kalendermonaten 

vor dem Stichtag 

 

Für Personen, die ab dem 01.01.1955 geboren sind, ist die Voraussetzung nach 

dem APG gegeben, wenn  

 mindestens 180 Versicherungsmonate, davon mindestens 84 Monate auf-

grund einer Erwerbstätigkeit, vor dem Stichtag vorliegen.  

Den Versicherungszeiten aufgrund einer Erwerbstätigkeit sind folgende, auch vor 

dem 01.01.2005 erworbene Zeiten gleichgestellt: 

 Zeiten einer Selbstversicherung wegen Pflege eines behinderten Kindes 

 Zeiten einer Selbstversicherung wegen Pflege eines nahen Angehörigen 

 Zeiten einer beitragsbegünstigten Weiterversicherung für pflegende Angehö-

rige 

 Zeiten einer Familienhospizkarenz 

 Kindererziehungszeiten  

 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/channel_content/cmsWindow?action=2&p_menuid=5316&p_tabid=4&p_pubid=7742&p_action=showGlossary&p_glossaryid=623
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Die Höhe der Alterspension ist abhängig von der Zahl der Versicherungsmonate, 

dem Alter bei Pensionsantritt und der Bemessungsgrundlage. Die Bemessungs-

grundlage bildet die Basis für die Berechnung der Pensionshöhe einer Altpension 

und ist das durchschnittliche sozialversicherungspflichtige Bruttoeinkommen über alle 

Versicherungsjahre hinweg. Hinzugerechnet werden auch Zeiten der Kindererzie-

hung, des Präsenz- oder Zivildienstes und der Familienhospizkarenz. Der Durch-

rechnungszeitraum wird unter Berücksichtigung von Übergangsbestimmungen bis 

zum Jahre 2028 schrittweise auf 40 Jahre verlängert. Die genaue Berechnung der 

Höhe der Alterspension erfolgt durch Experten bei der zuständigen Pensionsversi-

cherung.  

Wer über das gesetzliche Pensionsalter hinaus höchstens bis zum 68. Lebensjahr 

arbeitet und Versicherungsbeiträge leistet, erhält einen Bonus von 4,2% pro Jahr 

(maximal jedoch 91,76% der Bemessungsgrundlage). 

Wenn nur eine sehr niedrige Pension bezogen wird, kommt zusätzlich die Aus-

gleichszulage dazu. Diese steht Personen mit Wohnsitz in Österreich zu, die ein mo-

natliches Einkommen als Alleinstehender/Alleinstehende unter 882,78 Euro und als 

Ehepaar unter 1.323,58 Euro haben (Stand 2016). Den Antrag auf Gewährung der 

Zulage wird bei der Pensionsversicherung gestellt. 

In der normalen Alterspension dürfen Sie so viel dazuverdienen, wie Sie wollen und 

verlieren von Ihrer Pension nichts. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow

?contentid=10008.577826&action=b&cacheability=PAGE&version=1453470975    

(Alterspension allgemein) 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow

?contentid=10007.707592&action=2&viewmode=content 

(Pensionshöhe für Jahrgänge vor 1955) 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow

?contentid=10007.707593&action=2&viewmode=content 

(Pensionshöhe für Jahrgänge nach 1955)  

Vorzeitige Alterspensionen 

Um vor dem regulären Pensionsalter in Pension zu gehen, gibt es verschiedene 

Möglichkeiten und Voraussetzungen zu erfüllen: 

 Schwerarbeitspension 

 „Hacklerregelung“ und Korridorpension 

 Krankheitsbedingte Pensionen  

o Berufsunfähigkeitspension (Angestellte) 

o Invaliditätspension (Arbeiter/Arbeiterinnen) 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10008.577826&action=b&cacheability=PAGE&version=1453470975
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10008.577826&action=b&cacheability=PAGE&version=1453470975
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707592&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707592&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707593&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707593&action=2&viewmode=content
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o Erwerbsunfähigkeitspension (Gewerbetreibende und Bauern) 

 

Bei einem vorzeitigen Pensionsantritt dürfen Sie nur bis zur Geringfügigkeitsgrenze 

von 415,72 Euro (Stand 2016) dazuverdienen. Bei einem höheren Zuverdienst fällt 

bei der Schwerarbeitspension und der Hacklerregelung/Korridorpension die Pension 

für das Monat weg, bei krankheitsbedingten Pensionen verringert sich die Pensions-

höhe.  

 

Schwerarbeitspension 

Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen, die mindestens 45 Versicherungsjahre vorweisen 

können und innerhalb der letzten 20 Jahre mindestens 10 Jahre Schwerarbeit (z.B. 

Schichtdienst, Nachtdienst, Tätigkeit unter Hitze und Kälteeinfluss, schwere körperli-

che Arbeiten) geleistet haben, frühestens mit 60 Jahren in Pension gehen.  

 

Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer  

Bestimmte Versicherungszeiten vorausgesetzt können Versicherte vorzeitig in Pensi-

on gehen. Frauen und Männer können somit auch vor dem 60. bzw. 65. Lebensjahr 

in Pension gehen, wenn sie die Voraussetzungen für die so genannte „Hacklerrege-

lung“ bzw. Langzeitversichertenregelung erfüllen:  

Voraussetzungen für Frauen  

 Geburtstag vor dem 1.1.1959  

 40 Beitragsjahre  

 Mindestalter: 55 Jahre 

 

Voraussetzung für Männer:  

 Geburtstag vor dem 1.1.1954  

 45 Beitragsjahre  

 Mindestalter: 60 Jahre 

 

Der dauerhafte Abschlag bei der Inanspruchnahme der „Hacklerregelung“ beträgt 

4,2% pro Jahr des vorzeitigen Pensionsantritts. 

Die „Hacklerregelung“ läuft aktuell aus, indem das Antrittsalter etappenweise bis zum 

Oktober 2017 angehoben wird. Langfristig gesehen soll die „Hacklerregelung“ durch 

die Korridorpension ersetzt werden.   

Die mit dem APG eingeführte Korridorpension kann ab dem 62.Lebensjahr und mit 

entsprechenden Abschlägen von allen Versicherten unabhängig vom Geburtsjahr-

gang gewählt werden. Die erforderlichen Versicherungsmonate, um den Anspruch 

auf die Korridorpension zu erreichen, liegen aktuell bei 474 Monate/39,5 Jahre 

(Stand 2016). Personen mit einem Anspruch auf Korridorpension haben künftig die 



 

 

 

 

 

 

- 8 - 

Stand: 2016 

 

Wegweiser für  

Grenzgänger/Grenzgängerinnen  

aus Tschechien 

 

A8 Pensionsversicherung 

Möglichkeit einer Teilpension (erweiterte Altersteilzeit), bei der sie nicht aus dem 

Arbeitsleben ausscheiden, sondern mit einer reduzierten Arbeitszeit bis zum Regel-

pensionsalter weiter berufstätig bleiben. Für Frauen kommt diese Pensionsart vorläu-

fig aber nicht in Betracht, weil ihr Regelpensionsalter bis zum Jahr 2028 unter 62 

Jahren liegt. 

 

Vorzeitige Alterspension aufgrund von Krankheit  

Geminderte Arbeitsfähigkeit infolge gesundheitlicher Beeinträchtigungen wird bei 

Arbeitern/Arbeiterinnen als „Invalidität“, bei Angestellten als „Berufsunfähigkeit“ 

und bei selbständig Erwerbstätigen als „Erwerbsunfähigkeitspension“ bezeichnet. 

Als invalid bzw. berufsunfähig gilt derjenige, dessen Arbeitsfähigkeit gegenüber ei-

nem gesunden Versicherten mit vergleichbarer Ausbildung um mehr als die Hälfte 

gemindert ist. Ungelernte Arbeiter/Arbeiterinnen gelten dann als invalid, wenn sie 

nicht mehr im Stande sind, durch eine zumutbare Tätigkeit wenigstens die Hälfte des 

Entgeltes zu erwerben, welches ein gesunder Versicherter durch diese Tätigkeit er-

zielen würde. Personen, die das 59. Lebensjahr vollendet haben, gelten als invalid 

bzw. berufsunfähig, wenn sie außer Stande sind, solche Tätigkeit auszuüben, die sie 

in den letzten 15 Jahren mindestens 10 Jahre lang ausgeübt haben. Selbstständig 

Erwerbstätige, vor dem 50. Geburtstag, gelten als erwerbsunfähig, wenn es ihnen 

aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht möglich ist, irgendeiner regelmäßigen 

Erwerbstätigkeit nachzugehen und die Erwerbsunfähigkeit voraussichtlich mindes-

tens sechs Monate andauert. Für ältere selbständig Erwerbstätige gelten gesonderte 

Bestimmungen.  

Die Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- bzw. Erwerbsunfähigkeitspension wird auf An-

trag in Abhängigkeit vom Ergebnis einer ärztlichen Begutachtung für maximal 2 Jahre 

gewährt. Es gibt eine Option auf Verlängerung. Wenn keine Besserung des Gesund-

heitszustandes zu erwarten ist, kann die Pension auch unbefristet gewährt werden. 

Wiedereingliederungsmaßnahmen haben jedoch stets Vorrang. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow

?contentid=10007.707666&action=2&viewmode=content   

(Schwerarbeitspension) 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow

?contentid=10007.707667&action=2&viewmode=content 

(Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer:„Hacklerregelung“) 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow

?contentid=10007.707665&action=2&viewmode=content  

(Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer: Korridorpension) 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow

?contentid=10007.707670&action=2&viewmode=content   

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707666&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707666&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707667&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707667&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707665&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707665&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707670&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707670&action=2&viewmode=content
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(Invalidität, Berufsunfähigkeit )  

http://esv-

sva.sozvers.at/portal27/portal/svaportal/content/contentWindow?&contentid=10008.5

87497&action=b&cacheability=PAGE 

(Erwerbsunfähigkeit) 

Hinterbliebenenpensionen 

Die Ansprüche der Hinterbliebenen leiten sich von den Ansprüchen ab, die der Ver-

storbene selbst gegenüber der Pensionsversicherung hätte. Keine Vorversicherungs-

zeiten sind notwendig, wenn die Todesursache ein Arbeitsunfall, eine Berufskrankheit 

oder eine Wehrdienstbeschädigung war.   

 

Witwen-/Witwerpension 

Anspruch auf Witwen-/Witwerpension haben nicht nur Ehepaare sondern auch einge-

tragene Partnerschaften. Es gelten dieselben Bestimmungen. Die Pension erhalten 

Sie unbefristet, wenn aus der Ehe/ eingetragenen Partnerschaft ein Kind stammt   

oder die Ehe/ eingetragene Partnerschaft 10 Jahre gedauert hat. Auch wenn Sie älter 

sind als 35 Jahre, können Sie die Pension unbefristet beziehen. Sonst ist die Pension 

auf 2,5 Jahre befristet. Die Witwen-/Witwerpension beträgt je nach Verhältnis des 

Einkommens der beiden Ehepartner zwischen 0 und 60 % der Pension, auf die der 

Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes Anspruch gehabt hätte. Wenn beide gleich viel 

verdient haben, liegt sie in der Regel bei 40 % des Anspruchs. Hat der verstorbene 

Ehepartner/die verstorbene Ehepartnerin mehr verdient, liegt sie entsprechend hö-

her. 

 

Waisenpension 

Ein Anspruch auf eine Waisenpension besteht grundsätzlich ab dem Tod des/der 

Versicherten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes. Kinder erhalten 

eine Halbwaisenpension, wenn ein Elternteil verstorben ist, eine Vollwaisenpension, 

wenn beide Elternteile verstorben sind. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow

?contentid=10007.741882&action=2&viewmode=content (Hinterbliebenenpensionen 

allgemein) 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow

?contentid=10007.707672&action=2&viewmode=content  (Witwen-/ Witwerpension) 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow

?contentid=10007.707674&action=2&viewmode=content  (Waisenpension) 

http://esv-sva.sozvers.at/portal27/portal/svaportal/content/contentWindow?&contentid=10008.587497&action=b&cacheability=PAGE
http://esv-sva.sozvers.at/portal27/portal/svaportal/content/contentWindow?&contentid=10008.587497&action=b&cacheability=PAGE
http://esv-sva.sozvers.at/portal27/portal/svaportal/content/contentWindow?&contentid=10008.587497&action=b&cacheability=PAGE
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.741882&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.741882&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707672&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707672&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707674&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707674&action=2&viewmode=content
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Leistungen zur Rehabilitation 

Nach dem Grundsatz „Rehabilitation vor Pension“ erbringt die gesetzliche Pensions-

versicherung medizinische Leistungen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Er-

werbsfähigkeit des Versicherten. Dazu zählen z.B. Kuraufenthalte, ambulante Reha-

bilitationsmaßnahmen, berufliche Rehabilitationsmaßnahmen. Weitere Informatio-

nen zur beruflichen Rehabilitation erhalten Sie unter:  

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow

?contentid=10007.707590&action=2&viewmode=content 

 

 

Das sollten Grenzgänger und Grenzgängerinnen 

wissen 

Antragstellung in Tschechien 

Sie erhalten eine Rente bzw. Pension von allen Staaten, in denen Sie mindestens 12 

Monate Beiträge gezahlt haben. Von jedem dieser Staaten erhalten Sie eine Teilren-

te, für deren Berechnung die Beiträge und Versicherungszeiten im jeweiligen Staat 

zu Grunde gelegt werden. Waren Sie in einem Staat weniger als 12 Monate versi-

chert, wird diese Zeit in der Regel in Tschechien oder in einem anderen Staat, in dem 

Sie länger versichert waren, bei der Rente/Pension entsprechend mitberücksichtigt. 

Sie sollten die Pension mindestens 4 Monate vor dem Pensionsbeginn bei beim zu-

ständigen Versicherungsträger in Tschechien beantragen. Dieser leitet das Verfahren 

mit den Versicherungsträgern der anderen Staaten, in denen Sie versichert waren, 

ein. Der Zeitpunkt der Antragstellung wird auch von den anderen Staaten anerkannt. 

Eigenpensionen beginnen in der Regel mit dem Monatsersten nach Erfüllung der 

Anspruchsvoraussetzung. Hinterbliebenenpensionen fallen ab dem Tag nach dem 

Todestag des Versicherten an.  

 

Zur Antragstellung benötigen Sie das entsprechende mobile Dokument: 

 P1 (ehemals E 205 und E 207): Das Dokument stellt eine Zusammenfassung 

der  Pensionsentscheidungen dar und gibt einen Überblick über die Einzelbe-

scheide der Mitgliedstaaten, in denen Sie eine Alters-, Hinterbliebenen- oder 

Invaliditätspension beantragt haben.  

Anspruch 

Für Teilpensionen gelten die Anspruchsvoraussetzungen des Staates, dessen Versi-

cherungsträger die Pension gewährt. Wenn Sie in Tschechien wohnen und außer 

einer tschechischen Pension auch eine Teilpension aus Österreich beanspruchen, 

müssen Sie für die österreichische Pension auch deren Anspruchsvoraussetzungen 

erfüllen. Unter Wartezeit versteht man grundsätzlich eine gewisse Mindestversiche-

 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707590&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707590&action=2&viewmode=content
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rungszeit, die erfüllt sein muss, wenn einmal eine Pension gewährt werden soll. 

Wenn das Pensionsalter noch nicht erreicht wurde, erhalten Sie zunächst (noch) kei-

ne Pension. Wird allerdings die Wartezeit durch die Versicherungszeiten im jeweili-

gen Staat nicht erreicht, können die Beitragszeiten der verschiedenen Staaten zu-

sammengerechnet werden, damit ein Anspruch begründet ist. Eine persönliche Bera-

tung bei den Versicherungsträgern ist auf jeden Fall zu empfehlen. 

Wann kann ich regulär in Pension gehen? 

Das ordentliche Pensionsalter tritt für Männer mit Vollendung des 65. Lebensjahres, 

für Frauen derzeit mit Vollendung des 60. Lebensjahres ein. Ab 2024 wird das Re-

gelpensionsalter für Frauen pro Jahr um 6 Monate erhöht, bis es im Jahr 2033 eben-

falls bei 65 Jahren liegt. 

Wann kann ich vorzeitig in Alterspension gehen? 

Um vor dem regulären Pensionsalter in Pension zu gehen, gibt es verschiedene 

Möglichkeiten: 

 Schwerarbeitspension 

 „Hacklerregelung“ und Korridorpension 

 Krankheitsbedingte Pensionen  

o Berufsunfähigkeitspension (Angestellte) 

o Invaliditätspension (Arbeiter/Arbeiterinnen) 

o Erwerbsunfähigkeitspension (Gewerbetreibende und Bauern) 

Bei einem vorzeitigen Pensionsantritt dürfen Sie nur bis zur Geringfügigkeitsgrenze 

von 415,72 Euro (Stand 2016) dazuverdienen. Bei einem höheren Zuverdienst fällt 

bei der Schwerarbeitspension und der vorzeitigen Alterspension die Pension für das 

Monat weg, bei krankheitsbedingten Pensionen verringert sich die Pensionshöhe. Ein 

Anspruch auf eine Leistung aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähig-

keit besteht dann, wenn die Berufsunfähigkeit, Invalidität oder Erwerbsunfähigkeit 

mehr als sechs Monate lang andauert.  

 

 

Information und Beratung 

Beratungsstellen in Österreich  

Auskünfte zur österreichischen Pensionsversicherung erhalten Sie bei der Pensions-
versicherungsanstalt (PV): 

Hauptstelle der Pensionsversicherungsanstalt 
Friedrich-Hillegeist-Straße 1 
A-1021 Wien 
Tel.: +43 (0)503 03 

i 
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Fax: +43 (0)5 03 03-288 50 
E-Mail: pva@pensionsversicherung.at 
Internet: www.pensionsversicherung.at  

 
Pensionsversicherungsanstalt Niederösterreich 

Kremser Landstraße 5 
A-3100 St. Pölten 
Tel.: +43 (0) 5 03 03 
Fax: +43 (0) 5 03 03 328 50 
E-Mail: pva-lsn@pensionsversicherung.at  
Internet: www.pensionsversicherung.at  
 

Pensionsversicherungsanstalt Oberösterreich 
Terminal Tower, Bahnhofplatz 8 
A-4021 Linz  
Tel.: +43 (0)503 03 
Fax: +43 (0)50303-368 50 
E-Mail: pva-lso@pensionsversicherung.at  
Internet: www.pensionsversicherung.at  

 

Ihrem Beschäftigungsort am nächsten liegende Dienststelle der Pensionsversiche-

rung können sie unter folgendem Link finden: 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow

?contentid=10007.707767&action=2&viewmode=content 

Beratungsstellen in Tschechien  

Městská správa sociálního zabezpečení Brno  
Veveří 5 
CZ-660 20 Brno  
Tel.: +420 541 516 111  
Fax: +420 541 244 456  
 

Okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice  
A. Barcala 1461 
CZ-370 05 České Budějovice  
Tel.: +420 387 755 111  
Fax: +420 387 755 339, +420 387 755 153 
 

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.cssz.cz/de/kontakt 

 

 

mailto:pva@pensionsversicherung.at
http://www.pensionsversicherung.at/
http://www.pensionsversicherung.at/
mailto:pva-lso@pensionsversicherung.at
http://www.pensionsversicherung.at/
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707767&action=2&viewmode=content
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707767&action=2&viewmode=content
http://www.cssz.cz/de/kontakt
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Internationale Sprechtage 

Die österreichischen Pensionsversicherungsanstalten bieten mehrmals jährlich inter-
nationale Sprechtage an. Die Termine für 2016 in Österreich finden Sie unter: 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow
?contentid=10008.626657&action=b&cacheability=PAGE&version=1450855199  

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10008.626657&action=b&cacheability=PAGE&version=1450855199
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10008.626657&action=b&cacheability=PAGE&version=1450855199

